
Ende September ist das
Richtfest für das neue Haus
der Ärzteschaft an der Ter-
steegenstraße in Düsseldorf-
Golzheim gefeiert worden.
„Der Neubau ist ein deutli-
ches Zeichen für den Wil-
len der Ärzteschaft zu stär-
kerer Kooperation und zum
wirtschaftlichen Umgang
mit finanziellen Ressour-
cen“,sagte der Präsident der

durch die Insolvenz des AR-
GE-Führers Philipp Holz-
mann AG. Die mitten in-
nerhalb der Rohbauerrich-
tung eingetretene Insolvenz
war geeignet,den Zeitablauf
und die Kostensituation
massiv zu stören.Nach sehr
fairen, intensiven Beratun-
gen, Besprechungen und
Verhandlungen mit den Ver-
tretern des ARGE-Partners
ABB konnte letztlich die-
ser zur alleinigen Fortset-
zung der ARGE-Auftrags-
verpflichtung bewegt wer-
den, ohne dass ein Zeitver-
zug, ein Qualitätsverlust
oder eine Kostensteigerung
unmittelbar eingetreten ist.
Hier gebührt allen an die-
sem Ergebnis beteiligten
Partnern Dank und Aner-
kennung.

Durch die vertragliche
Verpflichtung der maßgeb-
lichen Mitarbeiter der Grup-
pe Philipp Holzmann AG
durch den ARGE-Partner
ist sichergestellt, dass das
bauspezifische Know-how
aller Beteiligten dem ge-
meinsamen Bauvorhaben
der Ärzteschaft bis zum Zeit-
punkt der Eröffnung und
Übergabe uneingeschränkt
erhalten bleibt. Dies ist ein
weiterer Beleg für das
Bemühen aller am Verfah-
ren beteiligten Parteien,das
Bauvorhaben „Haus der
Ärzteschaft“ zu einem gu-
ten Abschluss zu bringen.
Aufgrund dieser nicht all-
täglichen Situation sprach
Kammerpräsident Professor
Dr. Jörg-Dietrich Hoppe al-
len an der Bauerrichtung Be-
teiligten beim Richtfest sei-
nen besonderen Dank aus.

uma/
Klaus Schumacher

Paul-Ehrlich-Institutes, der
zuständigen Oberbehörde
für Sera- und Impfstoffe,
verbietet sich die Anwen-
dung von Baypamun® am
Menschen strikt, und zwar
➤ aufgrund der nicht be-

legten Wirksamkeit für
alle beanspruchten Indi-
kationen;

➤ weil die Herstellungsme-
thode nicht den gefor-
derten Vorgaben betref-
fend der Herstellung   von
Impfstoffen zum mensch-
lichen Gebrauch ent-
spricht.

Diese Auffassung wird von
der Ärztekammer Nord-
rhein unterstützt. Die An-
wendung eines Tierarznei-
mittels beim Menschen ver-
bietet sich und lässt sich nur
schwer mit der ärztlichen
Therapiefreiheit in Einklang
bringen.

Dr. G. Hopf
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RICHTFEST FÜR DAS HAUS DER ÄRZTESCHAFT NORDRHEIN

Ärztliche Organisationen 
demnächst unter einem Dach

Das Bauvorhaben liegt voll
im Zeitplan: Im September
konnte Richtfest für das
neue Haus der Ärzteschaft
in Düsseldorf gefeiert wer-
den. Foto: uma

Ärztekammer Nordrhein
(ÄkNo) und der Bundes-
ärztekammer,Professor Dr.
Jörg-Dietrich Hoppe.„Vier
Institutionen finden ein ge-
meinsames Zuhause, ohne
dabei ihre eigene Identität
zu verlieren“,sagte der Vor-
sitzende der Kassenärztli-
chen Vereinigung Nordrhein
(KVNo), Dr. Leonhard
Hansen. In das Haus, das in
der zweiten Jahreshälfte
2003 bezugsfertig sein soll,
werden neben ÄkNo und
KVNo die Nordrheinische
Ärzteversorgung und die
Nordrheinische Akademie
für ärztliche Fort- und Wei-
terbildung einziehen.

Besondere Beachtung
verdient die glücklich über-
standene krisenhafte Situa-
tion für die Baufortführung

Das Ministerium für
Frauen,Jugend,Familie und
Gesundheit des Landes
Nordrhein Westfalen hat die
Ärztekammer Nordrhein
darüber informiert, dass –
nach Mitteilung des Medi-
zinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung in Bayern
– von einzelnen Ärzten ein
Tierarzneimittel beim Men-
schen eingesetzt wird. Es
handelt sich um den Impf-
stoff Baypamun® (Inhalts-
stoffe: inaktivierte Avi-, Or-
tho- oder Parapockenviren),
der als „Immunmodulator“
zur Therapie chronischer vi-
raler Erkrankungen und
Krebs empfohlen wird.

Für keine dieser Indika-
tionen liegen Daten vor,
nach denen Wirksamkeit
und Sicherheit des vete-
rinärmedizinischen Impf-
stoffes beurteilt werden
können. Nach Ansicht des

WARNHINWEIS

Keine Anwendung eines 
Tierarzneimittels am Menschen!

Anmeldeschlusstermin für 
Weiterbildungsprüfungen 
Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-
bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärztekam-
mer Nordrhein ist der 22./23. Januar 2002.
Anmeldeschluss: Mittwoch, 4. Dezember 2002
Informationen über die Modalitäten der Weiterbildungsprüfungen
2003 finden Sie in diesem Heft auf S. 22 f. ÄkNo

In der September-Aus-
gabe (Seite 13) hat das Rhei-
nische Ärzteblatt die Mu-
ster-Mobbing-Vereinbarung
der Ärztekammer Nord-
rhein (ÄkNo) vorgestellt.
In dem Beitrag steht, dass
die Mustervereinbarung mit
der Krankenhausgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen
(KGNW) abgestimmt ist.
Die Aussage beruht auf ei-
nem bedauerlichen Miss-

verständnis zwischen der
ÄkNo und der KGNW.An-
fang September stellte der
Geschäftsführer der KG-
NW,Reinhard Stadali, in ei-
nem Schreiben an das Rhei-
nische Ärzteblatt klar, dass
die Mustervereinbarung
nicht mit der KGNW abge-
stimmt ist.

Horst Schumacher,
Chefredakteur
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MUSTER-MOBBING-VEREINBARUNG

Keine Zustimmung der KGNW


